
 

 

Naturpark ohne Schießlärm 
Bürgerinitiative gegen Schießlärm 

und Umweltverschmutzung 

Schießlärm, ein unsichtbarer Gegner. 
Das Problem von Lärm ist, wir können uns ihm nicht entziehen.  

Wir können unsere Augen schließen und sehen nichts mehr. 
Unsere Ohren sind immer offen. Lärm kann uns immer erreichen.  

Schießlärm nervt uns und macht uns krank.  
 

Im Naturpark Westensee knallt es 
an fünf Tagen in der Woche und sogar sonntags 

 
Schießstand Warder 

 im Dreieck Warder- Groß Vollstedt- Blocksdorf 
 

Verbleiter Schießlärm! 
Seit 38 Jahren wird auf der Wurftaubenschießanlage in Warder geschossen, 
davon 35 Jahre direkt in das Feuchtgebiet der Fuhlenau. Inzwischen liegen über 
300 000 kg Blei, Arsen und Antimon im Fließgewässer der Niederung, im Nieder-
moor und auf dem Geestrücken. 
Spaziergänger, die sich abseits der Wanderwege bewegen, sind gesundheitlich 
gefährdet und werden nur mit Schildern gewarnt. Akute Vergiftungsgefahr be-
steht für Kinder, die einfache Weidezäune als Herausforderung empfinden und 
den Text auf den Schildern nicht lesen. Die Giftstoffe gefährden Mensch, Tier und 
Natur.  
Seit 38 Jahren lassen die Kontrolleure der zuständigen Aufsichtsbehörde zu, dass 
mitten im Naturpark Westensee ein ca. 15 ha großes Gebiet vergiftet, verlärmt 
und verschandelt wird! 

 
Betreten verboten 

Bodenbelastung durch ehemaligen SchieÇstandbetriebñ 
Dieses Schild und ein ca. 70 cm hoher Weidezaun sollen spielende Kinder aufhal-

ten und vor akuten Vergiftungsgefahren schützen 
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Widerstand lohnt sich! 
 

Erste Ziele sind erreicht, aber nicht alle ! 
V Die Pläne eines Hamburger Investors für ein überregionales Schießsportzent-

rum sind gestoppt! (Verwaltungsgericht) 
V Wurfscheibenschießanlagen sind in diesem Bereich nicht privilegiert. (Verwal-

tungsgericht) 
V Zwei von drei Schießständen sind geschlossen! 
V Durch zwei Wasser- und Bodengutachten wurde das Gefahrenpotenzial ermit-

telt! (Kosten für die Allgemeinheit: 94.000,- ú) 
 

ĂMan bekommt einfach keine Ruhe,  
diese kurzen lauten Geräusche  sind sehr  nervendñ. 

M. V.aus Gr. Vollstedt 
 

Was uns noch beschäftigt und woran wir gerade noch arbeiten? 
 Schließung der Schießanlage. 

 Keine neue Baugenehmigung für den Neu - oder Umbau der Schießanlage. 

 Einhaltung der Baugesetze (aus gegebenen Anlass). 

 HOT- Spot-Sanierung, wie vom  Sachverständigen empfohlen. 

 Bürgerbeteiligung bei dem Genehmigungsverfahren für alle Neu- und Umbau-
pläne für die Schießanlage Warder. 

 Offenlegung aller Pläne und öffentliche Beschlussfassung  in der Gemeinde-
vertretung. 
 

In unserer Gesellschaft ist es üblich, wer Abfall erzeugt, 
muss ihn umweltgerecht entfernen. 

Wo sich Abfall nicht entfernen lässt, darf keiner erzeugt werden.  
(Munitionsreste sind Abfall) 

 

Bodengutachten bleibt ohne Konsequenzen! 
Zwei Bodengutachten bestätigen eine hochgradige Kontaminierung für den ca. 15 
ha großen Bereich rund um den Schießstand. Tiere mussten von der Weide ge-
nommen werden und Feldfrüchte sind belastet.  
Hinsichtlich des Gefährdungspotentials, schlug der beauftragte Gutachter vor, 
Teile im Niedermoor und deren Gewässer zu sanieren sowie stark belastete 
landwirtschaftliche Flächen stillzulegen und einzuzäunen. 
 

 

 
 

In den rotgefärbten Bereichen besteht die 25 cm tiefe Oberschicht bis zu 30 
% aus Bleischrot.  
 
 

"Ich  möchte meinen Kindern keine verseuchte Landschaft hinterlassen, 
deshalb mache ich bei der Bürgerinitiative mit" .  

G.W. aus Groß Vollstedt 
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Jeder Schuss 
belastet die 
Natur zusätz-
lich mit 24-28 
g Bleischrot. 
Bleischrot 
besteht aus 
95% Blei und 
je 2,5% Arsen 
und Antimon 

 
Die Gutachterempfehlungen zur Teilsanierung wurden vom Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) abgelehnt und zur Gefahrenab-
wehr wurden lediglich Warnschilder und ein ca. 70 cm hoher Weidezaun errichtet. 
 

Obwohl durch den andauernden Schießbetrieb jährlich mehrere Tonnen giftiges 
Bleischrot den belasteten Flächen zusätzlich zugeführt werden und das Gefah-
renpotential dadurch ständig erhöht wird, sieht das LLUR keinen Handlungsbe-
darf. 
 

 

 
 

Der Gutachter 
empfiehlt das 
Flussbett der 
Fuhlenau vom 
Bleischrot zu 

säubern.  
 
 
 

Die Bleikugeln 
sind im Boden 
und im Wasser 
deutlich sicht-

bar. 
 

 

 
Illegale Abfallentsorgung!  
Im Bereich Zufahrt und Parkplatz wurden Wurfscheibenreste als Wegebefestigung 
verarbeitet. 
PAK-haltige Wurfscheibenreste der alten Generation sind mit dem krebserregen-
den Giftstoff Benzopyren stark belastetet und müssen als Sondermüll umweltge-
recht entsorgt werden. 
Der Sachverständige schlägt einen Bodenaustausch bis 15 cm Tiefe vor, um Ver-
wehungen der giftigen Substanzen zu verhindern.  
Wohngebiete liegen rund 400 m, alleinstehende Wohnhäuser rund 150 m und 
landwirtschaftliche Nutzflächen für den Anbau von Feldfrüchten nur wenige Meter 
entfernt. 
 

Unsere Strafanzeige wegen illegaler Beseitigung von Sondermüll auf dem 
Schießstand in Warder blieb erfolglos. Die Ermittlungen wurden wegen Verjäh-
rung eingestellt und auf die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden verwiesen. 
Auch hier sehen die Aufsichtsbehörden keinen Handlungsbedarf. 
 

Blei, Arsen, Antimon und Benzopyren 
wird man nicht wegkontrollieren können 
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Unser Aufruf an alle Jäger! 
Jagd tut Not und Jäger müssen Übungsschießen durchführen.  
Jäger beweisen tagtäglich ihre Achtung zur Natur und verstehen sich 
selbst als Heger und Pfleger von Wald, Wild und Natur und setzen 
sich aktiv dafür ein. 
 Deshalb unsere Bitte an alle Jäger, führen Sie ihre Schießübungen 
nur auf Schießanlagen durch, die den Umweltanforderungen gerecht 
werden und auf denen nachweislich Munitionsreste und Wurfschei-
ben umweltgerecht entfernt werden. 
 

 
ñProblemwallò ohne Genehmigung! 
 

Probleme bereitet ein Fehlerhaft gebauter Schutzwall, der baurechtlich im Aufbau 
und Lage nicht legalisiert ist. 
Der Wall entspricht nicht dem genehmigten Standort und weicht rund 30 m von 
der genehmigten Stelle ab. 
Der Sachverständige stellte außerdem fest, 2003 wurde kontaminierter Boden mit 
Bleischrot- und Wurfscheibenresten zu einem ca. 5 m hohen Wall aufgeschoben 
und birgt in seiner bis 5 m hohen Bodensäule auf kleiner Fläche Gefahren für das 
Grundwasser. Er vermutet, dass das giftige Antimon bereits kleinflächig durchbro-
chen oder damit zu rechnen ist. 
Weitergehende Untersuchungen hat der Sachverständige dringend empfohlen. 
Wir fordern, für Schießanlagen muss das Baurecht genau so konsequent 
durchgesetzt werden, wie es für viele private Bauvorhaben durchgesetzt 
wird.  

                

Illegale Betriebsgenehmigung!  
 

Bei unseren Recherchen konnten wir feststellen, dass die bereits bestehende 
Schießanlage in Warder in ihrem gegenwärtigen Nutzungsumfang nicht legalisiert 
ist.  
Am 6.12.2002 wurde durch das Staatliche Umweltamt (heute LLUR) eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Wurfscheiben-
schießanlage erteilt, welche eine Reihe von Lärm- und Nachbarschutz dienenden 
Maßgaben enthielt, die nicht umgesetzt wurden. 
 

Nach § 18 BImSchG und Punkt 4 der Genehmigung erlischt die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach Unan-
fechtbarkeit die Inbetriebnahme der geänderten Anlage erfolgt ist. 
Die Umsetzung wesentlicher Auflagen ist bisher nicht erfolgt.  
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist demnach erloschen und der 
Betrieb der Schießanlage ist in ihrem derzeitigen Nutzungsumfang nicht legali-
siert. 
 

Bereits im Oktober 2008 haben wir den Landrat und die Bauamtsleiterin auf die 
illegale Genehmigung hingewiesen und um Prüfung gebeten.  
Nach einem unbefriedigenden Bescheid haben wir über unseren Anwalt im April 
2009 das LLUR auf die illegale Betriebsgenehmigung für die Schießanlage hin-
gewiesen und  

ordnungsbehördliches Einschreiten gefordert. 
 

Nach einer rechtlicher Bewertung durch einen Fachanwalt, der die Legalität der 
Betriebsgenehmigung ebenfalls anzweifelt 
 

hat die Gemeinde Warder mit analoger Begründung die Schließung der 
Schießanlage beantragt. 

 

Das LLUR hat den Schließungsantrag abgelehnt. 
 

Die Gemeinde Warder hat inzwischen zum Schutz ihrer Bürger gegen den Ableh-
nungsbescheid Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt.  
Nun müssen also wieder die Richter entscheiden. 
 

 

 
Hinweis: 

Diesem Infoblatt ist ein Aufkleber für Ihr 
Auto beigefügt ! 
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Bauvoranfrage 
 

Wie uns die Baubehörde in Rendsburg bestätigte, wurde ein Bauvorbescheid zur 
Änderung, zum Umbau und zum Neubau der Wurfscheibenschießanlage auf dem 
Gelände des Schießstandes Warder erteilt. 
Auflagen zur Sanierung, z.B. Rückbau des illegal gebauten Walles oder die Besei-
tigung der bisher verschossenen Munition, wurden im Vorbescheid nicht erwähnt.  
Vielmehr ist die Bauamtsleitung der Meinung, dass die Wasser- und Bodenkon-
taminierung auf dem Gelände für den geplanten Neu- und Umbau nicht relevant 
sei. 

 

Jeder Tag, an dem der Schießstand Warder geöffnet ist, 
kommt einem Aufruf zur Umweltverschmutzung gleich! 

 

Zurzeit sind folgende Baumaßnahmen geplant: 
 Geschlossener, z.T. unterirdischer SchieÇstand auf dem Gelªnde ĂSonderge-
biet SchieÇstandñ (Genehmigung wurde erteilt) 

 Zwei Anbauten an das bestehende Vereinshaus. (Genehmigung wurde erteilt) 

 Um-und Neubau einer Wurfscheibenschießanlage, als eine kombinierte 
Skeet-/Trapanlage mit Parcours und Jungjägerstand. 
Bauvorbescheid wurde durch den Kreis bereits erteilt. Ein Bauantrag wurde 
noch nicht gestellt! 

 

Wir befürchten, dass bei den anstehenden Bauarbeiten kontaminierter Boden mit 
gutem Boden vermischt wird und mit einer neuen Genehmigung auch die Bau- 

und Umweltsünden der Vergangenheit legalisiert werden 
 

ĂMich belastet der Schießlärm insbesondere durch den Schichtdienst, Ich kann 
nicht vern¿nftig schlafen oder komme nur mit Ohrpfropfen zur Ruheñ 

                                                               W. B. aus Gr. Vollstedt 

 
Skizze von der geplanten Schießanlage. 

Vorbescheid wurde bereits erteilt. 

 

 
 
 

1. Schrotfangnetz 
ca. 22m hoch 
 

2. gefährdeter Bereich.  
Straßenpassanten 
sind nur durch ein 
Netz geschützt 
 

3. Schussbereich,  
bei Skeet 150° 
 

4. unterirdischer 
Schießkanal  
(100 m Bahn) 

 

 
 

In Schleswig Holstein gibt es 53 Wurfscheibenschießanlagen. Auf vielen 
von ihnen sind ähnlich skandalöse Umweltprobleme anzutreffen, wie auf 
dem Schießstand in Warder. Mehrere hundert ha wertvoller Boden sind in 
SH bereits kontaminiert und durch Um-und Neubauten kommen Jahr für 
Jahr zusätzliche Flächen hinzu.  
Die Umweltprobleme auf Wurfscheibenschießständen sind unumstritten, 
trotzdem wird von den verantwortlichen Politikern so getan, als ob es sie 
nicht gäbe. 
Es fehlt ein Konzept der Landesregierung, um für die Zukunft den Bedarf, 
die Qualitätsanforderungen und die Standorte für Wurfscheibenschießan-
lagen zu regeln. Bestandsschutz für Umweltvergiftung darf es nicht geben. 
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Die Gemeindevertretung Warder ist gegen diese Baupläne 
 

Aus Sorge um Schadensersatzforderungen wird sie aber ihr Einvernehmen ertei-
len Ăm¿ssenñ. Der Weg zum Neu- und Umbau der Schießanlage in den Grenzen 
des F-Planes wäre dann frei.  
Wir fragen uns, welchen Schadenersatz ein Unternehmer fordern kann, der in den 
vergangenen 38 Jahren für Umweltschäden von mehreren Millionen Euro verant-
wortlich ist. 
 

ĂIch habe das Gef¿hl, wir werden von der Politik nur vor den Wahlen ernstge-
nommenñ. 

H.W. aus Warder 

 
Gefährdung der öffentlichen Straße. ( Stiegweg) 
 

Grundsªtzlich stellt sich die Frage, ob das ĂSondergebiet SchieÇstandñ f¿r eine 
Freiluftschießanlage geeignet ist.  
Mit einer Fläche von ca. 130 x 160 m können keine sinnvollen Schall- und Muniti-
onsschutzeinrichtungen errichtet werden. Hinzu kommt, westlich vom Schießstand 
liegt das Feuchtgebiet der Fuhlenau und in östlicher Richtung verläuft parallel eine 
öffentliche Straße (Stiegweg).  
Zur Information: Großkalibrige Schrotmunition ist bis zu 40 m absolut tödlich. Der 
Gefahrenbereich beim Wurfscheibenschießen liegt bei 240 m. Der Stiegweg liegt 
ca. 60 m von der Abschussstelle entfernt und Passanten sind nur durch ein Fang-
netz geschützt. Beim Skeetschießen würden rund 30% der Schüsse in Richtung 
Stiegweg abgeschossen. 
 

"Mich stört sehr, dass ich mich am Wochenende  gar nicht mehr in me i-

nem Garten aufhalten kann, ständig wird geschossen" .  

M. G. aus Blocksdorf 
 

 

Auf ein Wort!  

Seit fünf Jahren kämpfen wir nun bereits gegen Schießlärm und Bodenvergiftung 
auf dem Schießstand in Warder. Die ersten Jahre waren erfolgreich. Wir konnten 
den Neubau einer Großanlage verhindern und erreichen, dass zwei von drei 
Schießständen geschlossen wurden. 
Im letzten Jahr hat sich die Situation verändert. Die Behörden wiegeln ab und es 
werden nur mit einem geringen Maß an Professionalität die Umwelteinflüsse und 
die Interessen der Bürger berücksichtigt.  
Unsere Eingaben, Aufforderungen und Beschwerden an die Verwaltung und Poli-
tik werden teils unbegründet oder bedenkenlos zurückgewiesen. 
Die Einflussnahme der Klientelpolitik ist unverkennbar.   
Die Entscheidungen der letzten Monate ist die Fortsetzung einer Pannenserie, die 
nun schon Jahrzehnte anhält und auf Kosten der zukünftigen Generationen geht. 
Unsere Kinder und Enkel werden uns verfluchen. 

 

Schießlärm beeinträchtigt unsere Lebensqualität und 
 Bodenvergiftung gefährdet unsere Gesundheit. 

 

Liebe Nachbarn! 
 

Es geht nicht nur um sinkende Immobilienpreise, uns geht es hauptsächlich um 
die Lebensqualität in unserem Wohngebiet. 
 

Um Gehºr f¿r unsere Belange zu finden, haben sich in der B¿rgerinitiative ñNatur-
park ohne SchieÇlªrmò e.V. fast 200 betroffene B¿rger zusammengeschlossen, 
annähernd 500 Bürger aus der näheren Umgebung unterstützen mit ihrer Unter-
schrift unsere Ziele. 
 

Wenn Sie als Anwohner mit uns einer Meinung sind, dann tun Sie bitte auch 
den nächsten Schritt und unterstützen Sie konkret unser gemeinsames An-
liegen: Treten Sie ein!  
 
 

 

Bürgerinitiative ĂNaturpark ohne SchieÇlªrm e.V., (Stand: Mai 2011) 

www.schiesslaerm.de Email: info@schiesslaerm.de 
 

http://www.schiesslaerm.de/
mailto:info@schiesslaerm.de

